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Arsfertigung

Landgericht
Dresden

Zülabt6ilung

Aktenzeichen: 4 S 1S5/11
Arntsgericht Dresden 116 C 4IE1/1O

Verkündet am 26. 1 O.2O 1 1

Urkun ds bea m ter/i n deiGJchaft s s tel le

|n dem Rochtsstreit

Prozes s bevollm ächtiqte:
Rechtsanwälte Ärens &

gegen

Rechtsanwälte

wegen Forderung

hat die 4. Zvilkammer des Landgerichts Dresden durch

Richter am Landgericht Epple als Einzelrichter

IM NAMEN DES VOLKES

ENDURTETL

Kordol, Slübeialte€ 55, 01309 Dresden, Gz.: 0.181/11110 Rysch

- Beklagrte und Berufungsbeklagte _

vertreten durch den
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auf Grund der mundlichen Verhandlung vom 07.0g.Zoj1 am 26.10.2011

für Recht erkannt:

I' Auf die Berufung der Krägerin wird unler Zurückweisung des Rechtsmitters im übrigen das
Urteil des Arntsgerichtes Dresden vom 03.03.201.1 (116 e 47B1l1O) abgeändert und wie folgt
neu gefasst:

1. Die Beklagte wird verurteitt, an die Klägerin 3g0,14 € nebst Znsen rn Höhe von 5 pro-
zentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit (24.07 _201Q) p.a. zu zan_
len

2. lm übrigen wird die Klage abgewiesen.

ll. Von den Kosten des Rechtsstreits beider rnstanzen haben die Krägerin 70 o/o und die Be
klagte 30 % zu tragen.

lll. Das Urteil ist vorläufig vo streckbar.

Beschluss:

Der Stfeitwert wrrd auf 'l .309,82 EUR festgesetzt.

Grü nde

t.

Von der Darstelrunq der tatsächlic'en Feststerungen wird nach s 540 Abs. 2 iV.m. g 313a
Abs. 1 Satz 1 ZPO abgesehen.

il.

Die zulässjge Berufung hat einen geringen ErfoJg.

1- Aktivlegitimation und mangernde vorsteuerabzugsberechtigung sind mitflerweire unstreirig.
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2' Nach der Rechtsprechung ds5 Bundesgerrchtshofes kann der Geschädigte nach g 2zK)
Abs 2 Satz 1 BGB als Herstellungsaufwand Ersatz derjenigen Metwagenkosten veflangen,
die ein verständiger, wirtschaftlich vernünftig denkender l\rensch in sein€r Lage für zweckmä-
ßig und notwendiq harten darf (stäindige Rech{5pps6r-rung, vgr. BGH, urteire vom 9. tvrai 2006 _\Aß' 117/05; vom 30. Januar 2007 - Vr ä gg/06;vom 20. MÄt, 2007 -vlo. 254/05; vom 12.Juni 2007 - v ä 161/06; vom 'r1. März 200g - vr R, l*r'T,joweirs zitrert nach Juris). DerGeschädigte hat nach dem aus dem Grundsau der Erforderlichkeit hergeleiteten wirtschaft-
lichkeitsgebot irn Rahmen des ihm Z.rmutbaren stets den wirtschaftricheren weg der Scha
densbehebung zu währen. Das bedeutet für den Bereich der Mietwagenkosten, dass er von
mehreren auf dem örflich relevanten lVarkt _ nicht nur für Unfa geschädigte _ erhälflich€n Tari_
fen für die Anmietung eines vergleichbaren Ersatzfahz€ugs (tnnerhalb eines gewissen Rah_
mens) grundsätzlich nur den günsflgeren lvlietpr€is verlangen kann (BGH, Urtsit vom
14.10.2OOA - V1 n 308/07, zitiert nach Juris).

3. Die Berufung rügt b€i Anwendung dieser Grundsätze zu Recht die vom Amtsg€richt heran_gezogene Schätzgrundlage zur Ermitflung eines noch erstattungsfähigen Tarjfs.

a) Der Elundes gerichts hof hat mohrfach ausgeführt, dass der Tatrichter in Ausübung des Er_
messens nach s 297 po den Mrmartarif auf der Grundlege des gewichteten Mtter' der
Schwacketiste im postleitzahlengebiet des Geschädigten ermifteln kann, sotange nicht mit
konkreten Tatsachen lvtänger d€r betreffenden Schätzungsgrundrage aufgezeigt werden, ore
sich auf den zu entscheidenden Fall auswirken (BGH, Urteile vom g. Ivlai 2006 - Vt A 117105;
vöm 30. Januar 2ool -Vt ZR 99/06; vom 12.Juni 2007_Vt A 16.1/06; vom 11. März2008,Vl
R' 164/07; vom 24. Juni 2008 - \An 234107 , jeweits zitien nach Juris).

b) In Atbetracht dessen hätt das Berufungsgericht als zw€ite Tatsacheninstanz an der
schwackeriste ars der besser geeigneten Schätzgrundrage fest. Bei d6r Erhebung des Fraun-
hofer Institutes ist festzrist€r'en, dass sie sich zu einem Großteir auf sog. ,,rntemetpreise" der
sechs größten Metwagenanbieter stüEt. Damit sind zumindest teilweise Tarife erfasst, die eF
ne Vorbuchzeit voratrssetzen. Zugreich werden mitterständische Vermieter in nur ung€nügen_
der weise berücks ichtigrt. weiter ist zu beobachten, dass die Erhebung DurchschnittsDrerse
fÜr sehr viel weiträurnigere Postleitzahlengebiete zusammenfasst, als dies bei der schwacke-
liste der Fall ist, Der vortiegende Fall zeigt im übrigen exemplarisch die Fragwürdigkeit der Er_
hebung des Fraunhofor rnstirutes: Vorliegend wurde bei einem der sechs größten Metwa_
genanbieter - AVls (ars Zessionarin zugreich Krägerin) - zu einem preis angemietet der krass
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von den Fraunhofer-preisen abweicht. Die gegen die Erhebung nach schwacke erhobenen
Einwände - derer sich das Berufungsgericht ebenso gewahr ist _ wiegen demgegenüber weit
geringer.

c) Nichts anderes forqr vorriegend aus der aktueflen Rechtsprechung des Bundesgerichtsho_
fes (u(eir vom 22.Q2.20011 - vr zR 353/0g und vom 17 05.201 1 _ vrzR 14z/lo,zitiert nach Ju-
ns). Danach begegnet clie Atwendung der Schwackeliste Bedenken, wenn der Haftende deut_
rich günstigere Angebote ancrerer Anbieter ars Eeispiere für die von ihm geltend gemachten
Mänger der schwackeriste vorregt unc, unter Beweis stert, dass diese auch für den Goschädig
ren zum Anmie2eitpunkt zugänglich gewesen wären. Der entscheidende Unterschied zum
vorliegenden Fall besteht indes darjn, dass dort zunl Zejtpunkt der Anmislung 6zw. zum Zeit_
punkt der AusJösunq des Reparaturauftrages die Anmietdauef aufgrund des bereits vorriegen_
den Privatgutachtens bckannt war. Die Kenntnis der Anmietdauer ist jedoch erhebrich für die
wertung der vorgeregten "screenshots", da sich die FesflegLlng der Anmietdauer auf dre Kar_
kuration des Arrbieters auswirkt Nur dann ist die vergreichende ex-post Betrachtung auf der
Grundrage von rr40naten nach der Anmi'tung eingehorter Angebote geeignet, sich auf derr xon-
kreten Fall auswirkende Mängel der Schätzgrundlage darzurun.

d) Auf die verm ittrungsdiens k.; der Bekragten musste sich die Geschädigte nicht einrassen
Der Geschädigte breibt innerharb vernünftiger Grenzen Herr des Restitutionsgeschehens.

4. Entgegen der Berufung war kann die Geschäcijgte jedoch dje abgerechneten Metwagenros_
ten nicht in vofler Höhc ersetzt verrangen, da der zu ersetzende geschätzte Normaltarif vo.re.
gend auch von der Schwacketiste 200g deuüich abweicht.

a) Es wurde ein Tarif qewähtt, der den nach der Schwacketrste 2009 für die maßgebliche MieG
wagenKtasse 1 im Stadtgebiet Dresden zu ersetzenden Normaltarif um fast das Dopoelte
überschreltet:

aa) Schwacke

383,00 € (lüedian 1 des Wochentarifes) . 2

66,00 € (l\,4edian 1 des Iagestarifes) . 5

676,00 € brutto

330,00 € brutto

1.006,00 € brutto

bb) AVts
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701,3/ (abgerechneter Wochentarlf) *2

100'19 (abgerechneter Tageskrlf) " s

1 .402,75 €. brutto

500.9b € brutto

1.903,7(E brutro

b) Die Arsfiihrunlten der Ktägerin zur Frforderlichkeit (S 249 BGB) des weit höheren äbgerechneten Tarifs sind unzureichend, sie erschöpfen sich in - zu unrerstelrenden - Algemein_plätzen (unbekannte Reparaturdauer, fehlend€ Vorfinanzierungsmöglichkeit, l\otwendigkeit d€rAd-hoc-Arrmietung), die jedoch Ungeeignet sind einen derart überteuerten Tarif - nocn dazu türore gesamte Annrietzeit von 'rg (!) Tagen - zu erkrärsn. Es wird nicht erräutert, wercne preis^Komponenten konkret dtrrch (Sonder_)Leistungen des Verm ieters bedingt sind, die wiederumdurch die Besonderheiten der Unfullsituation veraniassl waren. Die gilt insbesondere mit Bljckauf die Dauer der Anmietung.

Hier wird aucrr kein€ rvbrkfforschung zugemutet: Der Geschädigte ist geharten, nach günsti-geren Tarifen zu ftagen, wenn der gewährte Tarif erhebrich über den in der schwackeristo auf_gezeigten Tarifen riegt (vgJ. BGH, urte' vom 04.07.2006 - VI R 237/O',zitiert nach Juris). In_sowait kann sich die Krägerin auch nicht unter Eerufung auf den Hinweisbeschluss des ober_landesgorichtes Dresden,Zwere,ano",nns",",.u:oh:,'i;li'"1ä'1"i,"J,iJrl#;::#,TJ:l.l:::T[,
zwischen 50 % bis 100 % höher llege als der übtiche llormaltarif. Abgesehen davon, oass dis.se Grenze unter Finschruss der Zrstetkosten bereits überschritten ist, ist dieser Hinweis einbroßer Hinweis qeblieben. Auf dre Vereinbarkeit mit dor aktuelren Rechtsprechung im übrigenKommt es daher vorliegend nicht an.

c) Ztr Berechnung eines geschätzten l.{crnaltarifs kann vorliegend auch nicht auf den Tages_tarif der Schwackeliste abgestellt werden. Bei einer derart iangen Reparaturdauer ist spätes_tens ab dem 5 Tag ein Wochentarif heranzuziehen. Nach g 2S4 BGB ist der Geschädtgre so_gar g€halton, zwis chcnzeitlich den Anbioter zu wechseln, wenn es sich um ein Metverhältnisvon ungewöhnrich ranger Dauer handeJ( (vgr. hierzu urteir des oLG Dresden vom 2g.05.200g ^1 O 1439/01 , zitiert nach Juris ).

d) Die berechnete Zustctgebühr kann nicht orsetzt verrangt werden, sie vert*gt sich nichr mitder behaupteten Ad-hoc-Anm ietunq.
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5. im Ergebnis keinen Erfotg hat der Hinweis der Beklagten, wonach ersparten Aufwendungen
mit 1O a/o anzuseuen seren. Es entspricht herrschender [4einung, dass _ sofern der der Ge_
schädigte nicht bereits ein krassentieferes Ersatzfahrzeuges anmietet _ ersparte Aufwendun_
gen durch einen geschätzten prozentualer Abschlag von den Metwagenkosten zu bestimmen
sind oder zur Schätzung auf Tabellen und Listen über die Elgenkosten zurückgegriffen werden
kann. Der Bundesqerichts hof hat zu der Ersatzfährgkeit von Mietwagenkosten mehrfach aus-geführt, dass der Tatrichter in Ausübung des Ermessens nacn S 287 ZpO Schätzungen an-
hand entsprechender Listcn vornc.hmen kann. Es besteht kein Gruncl, diese Rechtsprechung
nicht auf die Schätzrr'g ersparter Aufwendungen zu übertragen, Das Gericht bevorzugt vorlie
gend retztere Methode' wie sie auch dre Krägerin angewendet hat. Die nutzungsunabhängrgen
Fixkosten des eigenen Kraftfahrzeuges liefen parallel zur Anmretung weiter. Die wesen ichen
Betnebskosten im übriqerr _ Treibstoff _ trägt der Geschädigte ohnehin selbst. Daher ha1 das
Gericht für die Ermitrung ersparter Aufwendungen auf die schwackeriste zurückgegriffen, in
denen die Eigenkosten der Fahrzeughattung aufgeführt sind.

6. Damit kann die Klägerin noch 3g0,14€ ersetzt verlanqen:

1 .006.00 € brutto

570.0U C brutto (Regulierung)

55,86 € (Eigenersparnis)

380,14 Q.

ilt.

Die Kos tenentscheidung fotgt aus g 92 Abs. 1 und g 100 ZpO.

Das Urteil ist nach g Z0B Nr. 10 ZpO vorläufig vollstreckbar

Gründe für eine - auch nicht angeregte _ Revistonsz ulassung bestehen nicht.

Epple
Richter am Landgericht
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Schlaqworte Urteilsdatenban k
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Anmietung außerhalb Offnungszeiten

Aufklärungspf licht Verm ieter

Pauschaler Aufschlag für U nfallersatz

Direktvermittlung

EE Eigenersparnis-Abzug

Erkundigu ngspf l icht

Gerin gfüg igkeitsgrenze

Zusatzfahrer

Schwacke-l\4ietpreisspiegel

Fraunhofer-i\4ietpreisspiegel

Gutachten

l,4ietwagendauer

NA Nutzungsausfal l

Rechtsanwaltskosten

Zugäng lich keit

al Selbstfahrervermietfahrzeug

i-l Zeugengeld

' I  G r ^ h o F r h r l ä a e i . t k o i t

a Schaden m inde ru n gspflicht

:'l WettbewerbsrechU-verstoß

f Zustel lung/Abholung

r Winterreifen

: Navigat ion

I Automatik

I An h änge rku p plu n g

l-l Fahrschulausrüstung

tr Kein N4ittelwert Fraunhofer-Schwacke

r I\4ittelwert Fraunhofer-Schwacke

il Unfallersatztarif

,l Anspruchsgrund

I I  Sonst iges

v .
,r  Internetangebote

ti

I
I
n
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!

J
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I I Haftungsreduzierung^/ersicherung

! Rechtsdienstleistungsgesetz (RBerG)

I Bestimmtheit der Abtretung
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